
Anlage 6  

Formel zur Ermittlung der erreichten Punktzahl für den schulischen Teil der 
Fachhochschulreife: 

Anlage 6.1  

Tabelle zur Errechnung der Durchschnittsnote (N) fü r die Fachhochschulreife (schulischer Teil) 
aus der Punktzahl des Gesamtergebnisses (E) auf der  Grundlage von Ziff. 12 der Vereinbarung 

vom 07.07.1972 i.d.F. vom 24.10.2008 

 


